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HaftungHaftung

• wesentliche Beeinträchtigung

• verschuldensunabhängige Haftung
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RICHTLINIE 2001/18/EG

ANHANG III
INFORMATIONEN, DIE IN DER ANMELDUNG ENTHALTEN SEIN MÜSSEN
Eine Anmeldung nach Teil B oder Teil C der Richtlinie muss, soweit angebracht, die in den 
nachstehenden Unteranhängen festgelegten Informationen enthalten.
Nicht alle angeführten Punkte werden für jeden Fall zutreffen. Es wird erwartet, dass in den
einzelnen Anmeldungen nur diejenigen Untergruppen von Überlegungen behandelt werden, 
die auf den jeweiligen Fall zutreffen.

ANHANG III B
INFORMATIONEN, DIE IN ANMELDUNGEN FÜR DIE FREISETZUNG GENETISCH VERÄNDERTER
HÖHERER PFLANZEN (GYMNOSPERMEN ODER ANGIOSPERMEN) ENTHALTEN SEIN MÜSSEN
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§ 16
Genehmigung bei Freisetzung und Inverkehrbringen
(1) Die Genehmigung für eine Freisetzung ist zu erteilen, wenn
...
2. gewährleistet ist, dass alle nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderlichen
Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden,

• wer definiert dies?
• gilt dies auch für Verfahren?
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Kennzeichnung: „ohne Gentechnik“

was bedeutet

• unbeabsichtigt?
• in unvermeidbaren Spuren?
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